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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Gotthun beschliel3t die in der Anlage beigeflgte Neufassung der
Hauptsatzung der Gemeinde Gotthun.

Sachverhalt
Die Gemeinde Gotthun hat sich am 14. Juli 2014 eine Hauptsatzung gegeben, die das letzte
Mal am 21. Oktober 2019 geandert wurde.

Am 09.06.2024 wurde die Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern in
zahlreichen Punkten geéndert. Einige dieser Anderungen haben zur Folge, dass auch die
Hauptsatzung der Gemeinde geandert werden muss. In unserer Informationsveranstaltung
zur konstituierenden Sitzung haben wir dartiber berichtet. Unseren Vorschlag fur die
geanderte Hauptsatzung finden Sie in der Anlage ,Neue Hauptsatzung Gotthun®.

Aus Griinden der Rechtssicherheit orientieren sich die vorgeschlagenen Anderungen der
Hauptsatzung an einem Muster des Stadte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern,
das der Stadte- und Gemeindetag fir amtsangehorige Gemeinde entwickelt hat. Sie finden
das Muster in der Anlage ,Muster StGt einer Hauptsatzung fir amtsangehdérige Gemeinden*.
Dieses Muster ist allerdings lediglich eine Orientierung. Wir haben die konkrete Situation in
Ihrer Gemeinde in Zusammenarbeit mit lnrem Blrgermeister betrachtet und die
Hauptsatzung an die Verhaltnisse in Ihrer Gemeinde angepasst, um Sie in lhrer
ehrenamtlichen Tatigkeit bestmdglich zu unterstitzen.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen Nein X [Ja

Im Haushalt vorgesehen? i
X Nein Ja, Produktkonto

Grund: neue
Hochstsatze fur




Entschadigungen

Ertrag/Emzathng N UberplanmaRige Ausgabe
Aufwand/Auszahlungin€ ... AuRRerplanmaliige Ausgabe
Anlage/n

1 Neue Hauptsatzung Gotthun (6ffentlich)

2 Muster StGt einer Hauptsatzung fir amtsangehoérige Gemeinden (6ffentlich)

3 geadnderte neue Hauptsatzung Gotthun (6ffentlich)

4 Endfassung neue Hauptsatzung Gotthun (Stand_ 17.07.2024) (6ffentlich)
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Hauptsatzung
der Gemeinde Gotthun
vom ...

Praambel

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der zurzeit gultigen Fassung vom 16. Mai 2024 (GVOBI. M-
V S. 270) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.07.2024 und nach
Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehorde nachfolgende Hauptsatzung erlassen:

§1

Name/Dienstsiegel

Die Gemeinde Gotthun fuhrt ein Dienstsiegel. Das Dienstsiegel zeigt das Wappenbild
des Landesteils Mecklenburg, einem hersehenden Stierkopf mit abgerissenem Halsfell und
Krone und der Umschrift GEMEINDE GOTTHUN.

§2

Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner

(1) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister beruft durch o6ffentliche
Bekanntmachung eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der
Gemeinde ein.

(2) Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammlung in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretungssitzung behandelt werden
mussen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

(3) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde oder auf ihrem
Gebiet von einem Zweckverband durchgefuhrt werden, sollen die Einwohnerinnen
und Einwohner moglichst fruhzeitig Uber die Grundlagen, Ziele und Auswirkungen,
wenn nicht anders, in einer Einwohnerversammlung oder durch Information im
Bekanntmachungsblatt unterrichtet werden.

Soweit Planungen bedeutsame Investitionen oder Investitionsférdermal3nahmen
betreffen, sind die beabsichtigte Finanzierung und die mdglichen Folgen des
Vorhabens fur die Steuern, Beitrage und Hebesatze der Gemeinde darzustellen. Den
Einwohnerinnen und Einwohnern ist Gelegenheit zur AuRerung auch im Rahmen der
Fragestunde zu geben.

(4) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister ist verpflichtet, im oOffentlichen Teil
der Sitzung der Gemeindevertretung Uber wichtige Gemeindeangelegenheiten zu
berichten.

(5) Die Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben,
erhalten die Madglichkeit, in einer Fragestunde im Offentlichen Teil der



Seite 2 von 7

Gemeindevertretungssitzung Fragen an alle Mitglieder der Gemeindevertretung
sowie die Burgermeisterin oder den Burgermeister zu stellen und Vorschlage oder
Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschlage und Anregungen durfen sich
dabei nicht auf Beratungsgegenstande der nachfolgenden Sitzung der
Gemeindevertretung beziehen. Uber Ausnahmen entscheidet die
Gemeindevertretung. Fur die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten
vorzusehen. In den Fallen nach Absatz 3 kann sich diese bei Bedarf auf 45 Minuten
erhohen.

§3

Gemeindevertretung
(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind offentlich.
(2) Die Offentlichkeit ist grundsatzlich in folgenden Fallen ausgeschlossen:

1. einzelne Personalangelegenheiten aul3er Wahlen und Abberufungen
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner
3. Grundstlucksgeschafte.

Sollten keine Uberwiegenden Belange des offentlichen Wohls oder berechtigte
Interessen Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-3 in
offentlicher Sitzung zu behandeln.

(3) Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung sollen spatestens 10
Arbeitstage vor der Sitzung bei der Burgermeisterin oder dem Burgermeister
eingereicht werden. Mundliche Anfragen wahrend der Gemeindevertretungssitzung
sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, spatestens
innerhalb  von vierzehn Tagen schriftich  beantwortet werden. Die
Einwohnerfragestunde steht den Mitgliedern der Gemeindevertretung flur ihre
Anfragen nicht zur Verfugung.

§4

Ausschusse
(1) Ein Hauptausschuss wird nicht gebildet.

(2) Der Finanzausschuss setzt sich aus 4 Mitgliedern zusammen, von denen
mindestens drei Mitglieder der Gemeindevertretung sein missen. Das vierte Mitglied
kann eine sachkundige Einwohnerin oder ein sachkundiger Einwohner sein.

(3) Der Rechnungsprufungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen,
von denen mindestens zwei Mitglieder der Gemeindevertretung sein missen. Das
dritte Mitglied kann eine sachkundige Einwohnerin oder ein sachkundiger Einwohner
sein.

(4) Die Besetzung der Ausschisse erfolgt nach dem Zuteilungs- und
Benennungsverfahren. Das Nahere regelt die Geschaftsordnung.
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(5) Folgende Ausschusse werden gemafl § 36 KV M-V gebildet:

Name: Aufgabengebiet

Finanzausschuss Finanz- und Haushaltswesen, Steuern,

Gebluhren, Beitrage und sonstige Abgaben,
Begleitung der Haushaltsfiihrung der Gemeinde

Rechnungsprufungs- Prufung der jahrlichen Haushaltsrechnung
ausschuss

Neben diesen Ausschussen kdénnen nach Bedarf weitere zeitweilige Ausschisse
gebildet werden.

(6) Die Sitzungen der Ausschusse sind nicht 6ffentlich.

(7) Mitglieder der Gemeindevertretung, die keiner Fraktion angehoren oder sich
keiner Zahlgemeinschaft angeschlossen haben, haben das Rede- und Antragsrecht
in einem beratenden Ausschuss ihrer Wahl. Diese Wahlentscheidung ist am Anfang
der Wahlperiode der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung anzuzeigen.

§5

Blrgermeisterin oder Blirgermeister / Stellvertreterinnen oder Stellvertreter

(1) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der
folgenden Wertgrenzen, wobei fur die Wertgrenzen die Nettobetrage malfigeblich

sind:

1.

bei Abschluss von Vertragen, die auf eine einmalige Leistung bis zu einer
Hohe von 5.000,- € gerichtet sind sowie bei Vertragen uber wiederkehrende
Leistungen bis zu einer Héhe von 500,- € pro Monat,

Uber Uberplanmalige sowie Uber aullerplanmalige Ausgaben der
betreffenden Haushaltsstelle bis zu einer Héhe von 1.500,- €; dies qilt
entsprechend fur Verpflichtungsermachtigungen,

bei Veraulerung, Erwerb oder Belastungen von Grundsticken und
grundstucksgleichen Rechten bis zu einer Hohe von 500,- €,

bei Hingabe von Darlehen bis zu einer Héhe von 10.000,- €,

bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes bis zu einer
Hohe von 5.000,- €.

bei unentgeltlichen Verfigungen uber gemeindliches Vermdgen bis zu einer
Hohe von 100,- € je Einzelfall,

bei Abschluss von Burgschafts- und Gewahrsvertrage, bei der Bestellung von
Sicherheiten sowie bei wirtschaftlich gleich zu achtenden Rechtsgeschaften
bis zu einer Hohe von 5.000,- €,

Genehmigung von Vertragen der Gemeinde mit Mitgliedern der
Gemeindevertretung, der Ausschusse, mit leitenden Bediensteten der
Verwaltung sowie von Vertrage mit naturlichen und juristischen Personen oder
Vereinigungen, die die vorgenannten Personen vertreten, bis zu einer Hohe
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von 5.000,- €, bei wiederkehrenden Leistungen bis zu einer Héhe von 500,- €.

(2) Die Gemeindevertretung ist laufend Uber die Entscheidungen im Sinne des Abs. 1
zu unterrichten.

(3) Verpflichtungserklarungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze in Hohe von
5.000,- € (netto) bzw. bei wiederkehrenden Leistungen bis zu einer Wertgrenze in
Hohe von 500,- € (netto) konnen von der Burgermeisterin oder vom Burgermeister
allein bzw. durch eine oder einen von ihr oder ihm beauftragte bedienstete Person
des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklarungen gegenuber
einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 5.000,- € (netto).

(4) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister entscheidet Gber die Annahme oder
Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ahnliche Zuwendungen unterhalb einer
Wertgrenze in Hohe von 100,- € je Einzelfall.

(5) Sie oder er ist zustandig, wenn das Vorkaufsrecht (§§ 24 ff. BauGB) nicht
ausgeubt werden soll. Die Burgermeisterin oder der Burgermeister entscheidet Gber

1. die nachbargemeindliche Abstimmung im Sinne des § 2 Abs. 2 BauGB bei
Vorhaben von untergeordneter stadtebaulicher Bedeutung,

2. das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB (Ausnahme von der

Veranderungssperre),

das Einvernehmen nach § 22 Abs. 5 BauGB (Teilungsgenehmigung in

Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion),

das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben),

die Genehmigungen nach § 144 Abs. 1 und 2 BauGB,

die Genehmigung nach § 173 Abs. 1 BauGB,

die Anordnung von MalRnahmen nach § 176 Abs. 1, § 177 Abs. 1, § 178 und

§179 Abs. 1 BauGB.

w

No ok

(6) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister hat zwei Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter. Sie werden aus der Mitte der Gemeindevertretung gewahlt.

§6

Entschadigungen

(1) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister erhalt eine monatliche
Aufwandsentschadigung in Hohe von 840,- €.

Eine Weiterzahlung erfolgt im Krankheitsfall und auch bei urlaubsbedingter
Abwesenheit, soweit diese zu vertretenden Zeiten zusammenhangend nicht tber 3
Monate hinausgehen.

(2) Die erste stellvertretende Person der ehrenamtlichen Burgermeisterin oder des
ehrenamtlichen Blrgermeisters erhalt eine monatliche Aufwandsentschadigung in
Hohe wvon 168,- €, die zweite  Stellvertretung eine  monatliche
Aufwandsentschadigung in Hohe von 84,- €.

Sollte bei Verhinderung der Burgermeisterin oder des Burgermeisters ein konkretes
Dienstgeschaft vorgenommen werden, erhalten diese Personen fur die
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Stellvertretung ein Dreilligstel der Burgermeisterentschadigung nach Abs. 1, wenn es
sich nicht um eine Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung erhalt die
stellvertretende Person die volle Aufwandsentschadigung nach Abs. 1. Damit
entfallen Aufwandsentschadigungen fur die Stellvertretung und das Sitzungsgeld.
Amtiert eine stellvertretende Person, weil die gewahlte Burgermeisterin oder der
gewahlte Blrgermeister ausgeschieden ist, steht ihr oder ihm die
Aufwandsentschadigung nach Absatz 1 zu.

(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbezogene
Aufwandsentschadigung nach den Absatzen 1, 2 oder 5 erhalten, erhalten einen
monatlichen Sockelbetrag in Hoéhe von 10,- €. Alle Mitglieder der
Gemeindevertretung  erhalten fur die Teilnahme an  Sitzungen der
Gemeindevertretung, ihrer Ausschisse und der Fraktionen ein Sitzungsgeld in Hohe
von 40,- €. Vorstehender Satz gilt auch fur die sachkundigen Einwohnerinnen und
Einwohner bei Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in den sie gewahlt worden
sind, und bei Teilnahme an Sitzungen der Fraktion, die sich mit der
Sitzungsvorbereitung und -nachbereitung dieser Ausschusssitzungen befasst.

Ausschussvorsitzende erhalten fur jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein
Sitzungsgeld in Hohe von 60,- €.

(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewahrt werden.

(5) Die oder der Vorsitzende einer Fraktion erhalt eine monatliche funktionsbezogene
Aufwandsentschadigung in Héhe von 60,- €.

§7

Offentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen sowie sonstige offentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die
durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, werden durch Abdruck im amtlichen
Bekanntmachungsblatt des Amtes, dem ,Muritz-Anzeiger® o6ffentlich bekannt
gemacht. Die Bekanntmachung und Verkindung sind bewirkt mit Ablauf des
Erscheinungstages.

Die zusatzlichen Internetbekanntmachungen nach den Vorschriften des BauGB
erfolgen Uber die Internetseite www.amt-roebel-mueritz.de.

(2) Das Bekanntmachungsblatt des Amtes erscheint 14-tagig und wird kostenlos an
alle Haushalte im Amtsgebiet Robel-Muritz verteilt. Druckexemplare liegen zusatzlich
im Rathaus der Stadt Rébel/Muritz, Marktplatz 1, zur kostenlosen Mithahme aus oder
konnen kostenpflichtig einzeln oder im Abonnement beim Herausgeber, der LINUS
WITTICH Medien KG, Robeler Strale 9, 17209 Sietow oder per E-Mail unter
info@wittich-sietow.de bezogen werden.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen und Verzeichnissen ist
in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist betragt einen Monat,
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung
sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.
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(4) Vereinfachte Bekanntmachungen und Wahlbekanntmachungen erfolgen durch
Aushang an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde und durch Auslegung im
Rathaus der Stadt Robel/Muritz, Marktplatz 1, 17207 Robel/Muritz.  Die
Bekanntmachungstafel der Gemeinde Gotthun befindet sich auf dem Grundstick
Dorfstralde 5.

(5) Ist die offentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der Form
des Absatzes 1 infolge hoherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse
nicht maoglich, so ist diese durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu
veroffentlichen. Die Aushangfrist betragt 14 Tage. In diesen Fallen ist die
Bekanntmachung in der Form nach Absatz 1 unverziglich nachzuholen, sofern sie
nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

(6) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschisse
werden durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln &ffentlich bekannt gemacht.

(7) Die Niederschriften Gber den 6ffentlichen Teil der Gemeindevertretungssitzungen
sind Uber die Internetseite www. amt-roebel-mueritz.de. einzusehen.

§8
Inkrafttreten
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 14. Juli 2014, die zuletzt durch die
1. Anderungssatzung vom 21. Oktober 2019 geéndert worden ist, auRer Kraft.

Gotthun,

Johannes Saathoff -Siegel-
Blrgermeister



Muster einer Hauptsatzung fir amtsangehdérige Gemeinden
(Stand: 8. Mai 2024)

Hauptsatzung
der Gemeinde ...
Vom <Datum>

Praambel

Auf der Grundlage des 8 5 der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-Vorpommern
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom (GVOBI. M-V S. ) wird nach
Beschluss der Gemeindevertretung vom <Datum> und nach Anzeige bei der
Rechtsaufsichtsbehdrde nachfolgende Hauptsatzung erlassen:

§1
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel

(1) Die Gemeinde <Name> fuhrt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

(2) Das Wappen zeigt <Bsp.: ,einen von links nach rechts rankenden griinen Weinstock und
einen nach links schauenden schwarzen Stier auf rotem Hintergrund“>.

(3) Als Flagge flihrt die Gemeinde <Bsp.: ,die Farben griin und gelb, senkrecht

gestreift und zeigt in der Mitte das Gemeindewappen“>.

(4) Das Dienstsiegel zeigt <das Gemeindewappen mit der Umschrift ...>.

(5) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Birgermeisterin
oder des Blrgermeisters.

§2
Ortsteile
Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen ..., ... und ... . Es werden keine Ortsteilvertretungen
gebildet.
§3

Rechte der Einwohner

(1) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister beruft durch éffentliche Bekanntmachung eine
Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ein. Die
Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgefuhrt werden.

(2) Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammlung in
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretersitzung behandelt werden
mussen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

(3) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde oder auf ihnrem Gebiet von
einem Zweckverband durchgefihrt werden, sollen die Einwohnerinnen und Einwohner
maoglichst frihzeitig Uber die Grundlagen, Ziele und Auswirkungen wenn nicht anders, in einer
Einwohnerversammlung oder durch Information im Bekanntmachungsblatt unterrichtet
werden.

Soweit Planungen bedeutsame Investitionen oder Investitionsférdermaflinahmen betreffen,
sind die beabsichtigte Finanzierung und die mdglichen Folgen des Vorhabens fir die Steuern,
Beitrédge und Hebesétze der Gemeinde darzustellen. Den Einwohnerinnen und Einwohnern ist
Gelegenheit zur AuRerung auch im Rahmen der Fragestunde zu geben.

(4) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister ist verpflichtet, im offentlichen Teil der Sitzung
der Gemeindevertretung tber wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten.



(5) Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten die Méglichkeit, in einer Fragestunde im
offentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der
Gemeindevertretung sowie die Birgermeisterin oder den Birgermeister zu stellen und
Vorschlage oder Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschlage und Anregungen dirfen
sich dabei nicht auf Beratungsgegenstdnde der nachfolgenden Sitzung der
Gemeindevertretung beziehen. Fir die Fragestunde ist eine Zeit bis zu <30 Minuten>
vorzusehen.

§4
Gemeindevertretung

(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind 6ffentlich.

(2) Anfragen von Gemeindevertretern sollen spatestens <flunf> Arbeitstage vorher beim
Blrgermeister eingereicht werden. Mundliche Anfragen wahrend der
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden,
spatestens innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden. Die
Einwohnerfragestunde steht den Mitgliedern der Gemeindevertretung fur ihre Anfragen nicht
zur Verfugung.

(3) Die Offentlichkeit ist grundsatzlich in folgenden Fallen ausgeschlossen:

1. einzelne Personalangelegenheiten auRer Wahlen und Abberufungen,

2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner,

3. Grundstiicksgeschafte.

Sollten keine Uberwiegenden Belange des o6ffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen
Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-3 in 6ffentlicher Sitzung
zu behandeln.

85
Ausschisse

(1) Dem Haupt- und Finanzausschuss gehdren neben der Birgermeisterin oder dem

Bilrgermeister <vier> weitere Mitglieder an.

(2) Die Ausschiisse der Gemeindevertretung setzen sich soweit nichts anderes bestimmt ist,

aus <drei> Gemeindevertretern und <zwei> sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwohnern

zusammen.

(3) Folgende Ausschiisse werden gemali § 36 KV M-V gebildet:

Haupt- und Finanzausschuss fir Personal- und Organisationsfragen, Finanz- und
Haushaltswesen, Steuern, Gebihren, Beitrage und sonstige Abgaben sowie fir die
Entscheidungen Uber die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und
ahnlichen Zuwendungen im Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V von 100 bis 1000 Euro,

- Ausschuss fur Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr fir Flachennutzungsplanung,
Bauleitplanung, Wirtschaftsférderung, Hoch-, Tief- und StralRenbauangelegenheiten,
Denkmalpflege, Probleme der Kleingartenanlagen

- Ausschuss fur Schule, Jugend fir Kultur und Sport, Betreuung der Schul- und
Kultureinrichtungen,  Kulturférderung und  Sportentwicklung,  Jugendftrderung,
Kindertagesstatten, Sozialwesen und Fremdenverkehr

- Umweltausschuss fur Umwelt- und Naturschutz und Landschaftspflege

(4) Die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sind nicht ¢ffentlich, der

weiteren Ausschiisse sind <nicht 6ffentlich / 6ffentlich>. <8 3 Abs. 2 gilt entsprechend.>

(5) Die Aufgaben des Rechnungspriifungsausschusses werden dem

Rechnungsprifungsausschuss des Amtes Ubertragen.



8§86
Burgermeisterin oder Burgermeister/ Stellvertreterin oder Stellvertreter

(1) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der folgenden
Wertgrenzen:
1. Uber Vertrdge, die auf einmalige Leistungen von <500,- €> gerichtet sind sowie bei
wiederkehrenden Leistungen von <250,- €> pro Monat
2. Uber Gberplanmafiige Ausgaben von <10 — 20 %> der betreffenden Haushaltsstelle, jedoch
nicht mehr als <250,- €> sowie bei aullerplanmafigen Ausgaben von <500,- €> je
Ausgabenfall
3. bei VerduRerungen oder Belastung von Grundstiicken von <500,- €>, bei Hingabe von
Darlehen die innerhalb eines Haushaltsjahres zuriickgezahlt werden von <10.000,- €>
sowie bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes von <50.000,- €>
(2) Die Gemeindevertretung ist laufend tber die Entscheidungen im Sinne des Abs. 1 zu
unterrichten.
(3) Verpflichtungserklarungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von <750,- €> bzw. von
<250,- €> bei wiederkehrenden Verpflichtungen kdnnen von der Blrgermeisterin oder vom
Birgermeister allein bzw. durch eine oder einen von ihr oder ihm beauftragten Bediensteten
des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklarungen gegentber einem
Gericht liegt diese Wertgrenze bei <2.500,-€>
(4) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister entscheidet Uber die Annahme oder
Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder dhnliche Zuwendungen unter 100 Euro.
(5) Sie oder er ist zustandig, wenn das Vorkaufsrecht (88 24 ff. BauGB) nicht ausgeulibt werden
soll. Die Burgermeisterin oder der Burgermeister entscheidet tiber
e das Einvernehmen nach 8§ 14 Abs. 2 BauGB (Ausnahme von der
Veranderungssperre),
e das Einvernehmen nach § 22 Abs. 5 BauGB (Teilungsgenehmigung in Gebieten mit
Fremdenverkehrsfunktion),
e das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben),
e < die Genehmigungen nach § 144 Abs. 1 und 2 BauGB,> (sofern Sanierungsgebiet
vorhanden)
o < die Genehmigung nach 8§ 173 Abs. 1 BauGB.> (sofern Erhaltungsgebiet vorhanden)
Zu diesen Entscheidungen soll die Burgermeisterin oder der Burgermeister die Stellungnahme
des Bauausschusses einholen.

8§87
Entschadigungen

(1) Der Burgermeister oder die Birgermeisterin  erhdlt eine  monatliche
Aufwandsentschadigung von <1000,-€>. Eine Weiterzahlung erfolgt im Krankheitsfall und
auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu vertretenden Zeiten
zusammenhangend nicht Giber 3 Monate hinausgehen.

(2) Der oder die erste stellvertretende Person des ehrenamtlichen Blrgermeisters oder der
ehrenamtlichen Blrgermeisterin erhdlt monatlich <200,-€>, die zweite Stellvertretung
monatlich <100,-€>. Sollte bei Verhinderung des Burgermeisters oder der Birgermeisterin ein
konkretes Dienstgeschaft vorgenommen werden, erhalten diese Personen fir die
Stellvertretung ein DreiBigstel der Burgermeisterentschadigung nach Abs. 1, wenn es sich
nicht um eine Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung erhélt die stellvertretende Person
die volle Aufwandsentschadigung nach Abs. 1. Damit entfallen Aufwandsentschadigungen fur
die Stellvertretung und das Sitzungsgeld. Amtiert eine stellvertretende Person, weil die
gewahlte Burgermeisterin oder der gewahlte Blrgermeister ausgeschieden ist, steht ihr oder
ihm die Aufwandsentschadigung nach Absatz 1 zu.



(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbezogene
Aufwandsentschadigung nach den Absétzen 1, 2 oder 5 erhalten, erhalten einen monatlichen
Sockelbetrag von <25,- €>. Alle Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten flr Sitzungen der
Gemeindevertretungen, ihrer Ausschiisse und der Fraktionen ein Sitzungsgeld von <40,-€>.
Gleiches qilt fur die sachkundigen Einwohner fur die Teilnahme an Sitzungen des Aus-
schusses, in den sie gewahlt worden sind und der Fraktion, die sich mit der
Sitzungsvorbereitung  und  -nachbereitung  dieser  Ausschusssitzungen  befasst.
Ausschussvorsitzende erhalten fir jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung <60,-€>.

(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewéhrt werden.

(5) Die Vorsitzenden der Fraktionen erhalten eine funktionsbezogene Aufwandsentschadigung
von <100,-€>.

§8
Offentliche Bekanntmachungen

(1) Offentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen [durch Aushang an den
Bekanntmachungstafeln] durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes, dem
<Bsp.: ,Elde-Kurier*>. Die zusatzlichen Internetbekanntmachungen nach den Vorschriften des
BauGB erfolgen Uber die Internetseite www. ..de.
(2) Die Bekanntmachungstafeln der Gemeinde befinden sich ...
(3) Die Dauer des Aushangs betragt 14 Tage (Aushangfrist), wobei der Tag des Anschlags
und der Tag der Abnahme nicht mitgerechnet werden. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des
letzten Tages der Aushangfrist bewirkt. Fur 6ffentliche Bekanntmachungen nach § 29 Abs. 6
KV M-V ist die in der Geschéaftsordnung festgelegte Frist mal3gebend.
(2) Das Bekanntmachungsblatt des Amtes erscheint <14-tagig> und <ist einzeln bzw. im
Abonnement zu beziehen / wird in alle Haushalte geliefert>. Die Bekanntmachung und
Verkiindung ist bewirkt mit Ablauf des Erscheinungstages.
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen und Verzeichnissen ist in der
Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist betrdgt einen Monat, soweit nicht
gesetzlich etwas andere bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem
ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.
(4) Vereinfachte Bekanntmachungen und Wahlbekanntmachungen erfolgen durch Aushang
an den Bekanntmachungstafeln bzw. durch Auslegung in der Gemeindeverwaltung / im
Rathaus. Die Bekanntmachungstafeln befinden sich
.... Auf den Aushang / die Auslegung ist in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen.
Absatz 3 Satz 3 ist gleichfalls anzuwenden.
(5) Ist die offentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in Ublicher Form
infolge hoherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht moglich, so ist diese
durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veréffentlichen. Die Aushangfrist betragt
14 Tage.
(6) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschiisse werden
durch Aushang an der Bekanntmachungstafel im Rathaus 6ffentlich bekannt gemacht.
(7) Die Niederschriften Uber den 6ffentlichen Teil der Gemeindevertretungssitzungen sind Uber
die Internetseite www...de einzusehen.

§9

Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom ... aulBer Kraft.
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Hauptsatzung
der Gemeinde Gotthun
vom ...

Praambel

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der zurzeit gultigen Fassung vom 16. Mai 2024 (GVOBI. M-
V' S. 270) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ... und nach Anzeige
bei der Rechtsaufsichtsbehdrde nachfolgende Hauptsatzung erlassen:

§1

Name/Dienstsiegel

Die Gemeinde Gotthun fuhrt ein Dienstsiegel. Das Dienstsiegel zeigt das Wappenbild
des Landesteils Mecklenburg, einem hersehenden Stierkopf mit abgerissenem
Halsfell und Krone und der Umschrift GEMEINDE GOTTHUN.

§ 2

Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner

(1) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister beruft durch Offentliche
Bekanntmachung eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der
Gemeinde ein.

(2) Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammlung in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretungssitzung behandelt werden
mussen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

(3) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde oder auf ihrem
Gebiet von einem Zweckverband durchgefuhrt werden, sollen die Einwohnerinnen
und Einwohner mdglichst frihzeitig Uber die Grundlagen, Ziele und Auswirkungen,
wenn nicht anders, in einer Einwohnerversammlung oder durch Information im
Bekanntmachungsblatt unterrichtet werden.

Soweit Planungen bedeutsame Investitionen oder InvestitionsfordermalRnahmen
betreffen, sind die beabsichtigte Finanzierung und die mdglichen Folgen des
Vorhabens fur die Steuern, Beitrage und Hebesatze der Gemeinde darzustellen. Den
Einwohnerinnen und Einwohnern ist Gelegenheit zur AuRerung auch im Rahmen der
Fragestunde zu geben.

(4) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister ist verpflichtet, im offentlichen Teil
der Sitzung der Gemeindevertretung Uber wichtige Gemeindeangelegenheiten zu
berichten.
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(5) Die Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben,
erhalten die Moglichkeit, in einer Fragestunde im Offentlichen Teil der
Gemeindevertretungssitzung Fragen an alle Mitglieder der Gemeindevertretung
sowie die Burgermeisterin oder den Burgermeister zu stellen und Vorschlage oder
Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschlage und Anregungen durfen sich
dabei nicht auf Beratungsgegenstande der nachfolgenden Sitzung der
Gemeindevertretung beziehen. Uber Ausnahmen entscheidet die
Gemeindevertretung. Fur die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten
vorzusehen. In den Fallen nach Absatz 3 kann sich diese bei Bedarf auf 45 Minuten
erhohen.

§3

Gemeindevertretung
(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind offentlich.
(2) Die Offentlichkeit ist grundsatzlich in folgenden Fallen ausgeschlossen:

1. einzelne Personalangelegenheiten aul3er Wahlen und Abberufungen
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner
3. Grundstlucksgeschafte.

Sollten keine Uberwiegenden Belange des offentlichen Wohls oder berechtigte
Interessen Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-3 in
offentlicher Sitzung zu behandeln.

(3) Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung sollen spatestens 10
Arbeitstage vor der Sitzung bei der Burgermeisterin oder dem Burgermeister
eingereicht werden. Mundliche Anfragen wahrend der Gemeindevertretungssitzung
sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, spatestens
innerhalb  von vierzehn Tagen schriftich  beantwortet werden. Die
Einwohnerfragestunde steht den Mitgliedern der Gemeindevertretung flir ihre
Anfragen nicht zur Verfugung.

§4
Ausschiisse
(1) Ein Hauptausschuss wird nicht gebildet.
(2) Der Finanzausschuss setzt sich aus zwei Mitgliedern der Gemeindevertretung
und einer sachkundigen Einwohnerin oder einem sachkundigen Einwohner

Zusammen.

(3) Der Rechnungsprufungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern der
Gemeindevertretung zusammen.

(4) Die Besetzung der Ausschisse erfolgt nach dem Zuteilungs- und
Benennungsverfahren. Das Nahere regelt die Geschaftsordnung.
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(5) Folgende Ausschusse werden gemafl § 36 KV M-V gebildet:

Name: Aufgabengebiet

Finanzausschuss Finanz- und Haushaltswesen, Steuern,
Gebluhren, Beitrage und sonstige Abgaben,
Begleitung der Haushaltsfiihrung der Gemeinde

Rechnungsprufungs- Prifung der jahrlichen Haushaltsrechnung
ausschuss

Neben diesen Ausschussen konnen nach Bedarf weitere zeitweilige Ausschusse
gebildet werden.

(6) Die Sitzungen der Ausschusse sind nicht 6ffentlich.

(7) Mitglieder der Gemeindevertretung, die keiner Fraktion angehoren oder sich
keiner Zahlgemeinschaft angeschlossen haben, haben das Rede- und Antragsrecht
in einem beratenden Ausschuss ihrer Wahl. Diese Wahlentscheidung ist am Anfang
der Wahlperiode der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung anzuzeigen.

§5

Blrgermeisterin oder Blirgermeister / Stellvertreterinnen oder Stellvertreter

(1) Die Blrgermeisterin oder der Burgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der
folgenden Wertgrenzen, wobei fur die Wertgrenzen die Nettobetrage maligeblich
sind:

1. bei Abschluss von Vertragen, die auf eine einmalige Leistung bis zu einer
Hohe von 5.000,- € gerichtet sind sowie bei Vertragen uUber wiederkehrende
Leistungen bis zu einer Héhe von 500,- € pro Monat,

2. Uber UberplanmalRige sowie uber aullerplanmalige Ausgaben der
betreffenden Haushaltsstelle bis zu einer Héhe von 1.500,- €; dies qilt
entsprechend fur Verpflichtungsermachtigungen,

3. bei Veraulerung, Erwerb oder Belastungen von Grundsticken und

grundstucksgleichen Rechten bis zu einer Hohe von 500,- €,

bei Hingabe von Darlehen bis zu einer Héhe von 10.000,- €,

bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes bis zu einer

Hohe von 5.000,- €.

6. bei unentgeltlichen Verfugungen uber gemeindliches Vermogen, deren Wert
unterhalb von 100,- € je Einzelfall liegt,

7. bei Abschluss von Burgschafts- und Gewahrsvertragen, bei der Bestellung
von Sicherheiten sowie bei wirtschaftlich gleich zu achtenden
Rechtsgeschaften bis zu einer Héhe von 5.000,- €,

8. Genehmigung von Vertragen der Gemeinde mit Mitgliedern der
Gemeindevertretung, der Ausschisse, mit leitenden Bediensteten der
Verwaltung sowie von Vertrage mit naturlichen und juristischen Personen oder
Vereinigungen, die die vorgenannten Personen vertreten, bis zu einer Hohe
von 5.000,- €, bei wiederkehrenden Leistungen bis zu einer Héhe von 500,- €.
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(2) Die Gemeindevertretung ist laufend Uber die Entscheidungen im Sinne des Abs. 1
zu unterrichten.

(3) Verpflichtungserklarungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze in Hohe von
5.000,- € (netto) bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze
in Hohe von 500,- € (netto) kdnnen von der Burgermeisterin oder vom Blrgermeister
allein bzw. durch eine oder einen von ihr oder ihm beauftragte bedienstete Person
des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklarungen gegenuber
einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 5.000,- € (netto).

(4) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister entscheidet Gber die Annahme oder
Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ahnliche Zuwendungen unterhalb einer
Wertgrenze in Hohe von 100,- € je Einzelfall.

(5) Sie oder er ist zustandig, wenn das Vorkaufsrecht (§§ 24 ff. BauGB) nicht
ausgeubt werden soll. Die Burgermeisterin oder der Burgermeister entscheidet Gber:

1. die nachbargemeindliche Abstimmung im Sinne des § 2 Abs. 2 BauGB bei
Vorhaben von untergeordneter stadtebaulicher Bedeutung,

2. das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB (Ausnahme von der

Veranderungssperre),

das Einvernehmen nach § 22 Abs. 5 BauGB (Teilungsgenehmigung in

Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion),

das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben),

die Genehmigungen nach § 144 Abs. 1 und 2 BauGB,

die Genehmigung nach § 173 Abs. 1 BauGB,

die Anordnung von MalRnahmen nach § 176 Abs. 1, § 177 Abs. 1, § 178 und

§179 Abs. 1 BauGB.

w

No ok

(6) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister hat zwei Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter. Sie werden aus der Mitte der Gemeindevertretung gewahlt.

§6

Entschadigungen

(1) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister erhalt eine monatliche
Aufwandsentschadigung in Hohe von 840,- €. Eine Weiterzahlung erfolgt im
Krankheitsfall und auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu
vertretenden Zeiten zusammenhangend nicht uber 3 Monate hinausgehen.

(2) Die erste stellvertretende Person der ehrenamtlichen Burgermeisterin oder des
ehrenamtlichen Blrgermeisters erhalt eine monatliche Aufwandsentschadigung in
Hohe wvon 168,- €, die zweite  Stellvertretung eine  monatliche
Aufwandsentschadigung in Hohe von 84,- €.

Sollte bei Verhinderung der Burgermeisterin oder des Burgermeisters ein konkretes
Dienstgeschaft vorgenommen werden, erhalten diese Personen fur die
Stellvertretung ein Dreildigstel der Burgermeisterentschadigung nach Abs. 1, wenn es
sich nicht um eine Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung erhalt die
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stellvertretende Person die volle Aufwandsentschadigung nach Abs. 1. Damit
entfallen Aufwandsentschadigungen fur die Stellvertretung und das Sitzungsgeld.
Amtiert eine stellvertretende Person, weil die gewahlte Burgermeisterin oder der
gewahlte Blrgermeister ausgeschieden ist, steht ihr oder ihm die
Aufwandsentschadigung nach Absatz 1 zu.

(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbezogene
Aufwandsentschadigung nach den Absatzen 1, 2 oder 5 erhalten, erhalten einen
monatlichen Sockelbetrag in Hoéhe von 10,- €. Alle Mitglieder der
Gemeindevertretung  erhalten fur die Teilnahme an  Sitzungen der
Gemeindevertretung, ihrer Ausschisse und der Fraktionen ein Sitzungsgeld in Hohe
von 40,- €. Vorstehender Satz gilt auch fur die sachkundigen Einwohnerinnen und
Einwohner bei Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in den sie gewahlt worden
sind, und bei Teilnahme an Sitzungen der Fraktion, die sich mit der
Sitzungsvorbereitung und -nachbereitung dieser Ausschusssitzungen befasst.

Ausschussvorsitzende erhalten fur jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein
Sitzungsgeld in Hohe von 60,- €.

(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewahrt werden.

(5) Die oder der Vorsitzende einer Fraktion erhalt eine monatliche
Aufwandsentschadigung in Héhe von 60,- €.

§7

Offentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen sowie sonstige offentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die
durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, werden durch Abdruck im amtlichen
Bekanntmachungsblatt des Amtes, dem ,Muritz-Anzeiger® o6ffentlich bekannt
gemacht. Die Bekanntmachung und Verkindung sind bewirkt mit Ablauf des
Erscheinungstages.

Die zusatzlichen Internetbekanntmachungen nach den Vorschriften des BauGB
erfolgen Uber die Internetseite www.amt-roebel-mueritz.de.

(2) Das Bekanntmachungsblatt des Amtes erscheint 14-tagig und wird kostenlos an
alle Haushalte im Amtsgebiet Robel-Muritz verteilt. Druckexemplare liegen zusatzlich
im Rathaus der Stadt Rébel/Muritz, Marktplatz 1, zur kostenlosen Mithahme aus oder
konnen kostenpflichtig einzeln oder im Abonnement beim Herausgeber, der LINUS
WITTICH Medien KG, Robeler Strale 9, 17209 Sietow oder per E-Mail unter
info@wittich-sietow.de bezogen werden.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen und Verzeichnissen ist
in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist betragt einen Monat,
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung
sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(4) Vereinfachte Bekanntmachungen und Wahlbekanntmachungen erfolgen durch
Aushang an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde und durch Auslegung im
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Rathaus der Stadt Robel/Muritz, Marktplatz 1, 17207 Robel/Muritz.  Die
Bekanntmachungstafel der Gemeinde Gotthun befindet sich auf dem Grundstick
DorfstralRe 5.

(5) Ist die offentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der Form
des Absatzes 1 infolge hoherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse
nicht moglich, so ist diese durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der
Gemeinde zu veroffentlichen. Die Aushangfrist betragt 14 Tage. In diesen Fallen ist
die Bekanntmachung in der Form nach Absatz 1 unverzlglich nachzuholen, sofern
sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

(6) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschisse
werden durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde o&ffentlich
bekannt gemacht.

(7) Die Niederschriften uber den offentlichen Teil der Gemeindevertretungssitzungen
sind Uber die Internetseite www. amt-roebel-mueritz.de. einzusehen.

§8
Inkrafttreten
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 14. Juli 2014, die zuletzt durch die
1. Anderungssatzung vom 21. Oktober 2019 geéndert worden ist, auRer Kraft.

Gotthun,

Johannes Saathoff - Siegel -
Blrgermeister
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Hauptsatzung
der Gemeinde Gotthun
vom ...

Praambel

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der zurzeit gultigen Fassung vom 16. Mai 2024 (GVOBI. M-
V' S. 270) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ... und nach Anzeige
bei der Rechtsaufsichtsbehdrde nachfolgende Hauptsatzung erlassen:

§1

Name/Dienstsiegel

Die Gemeinde Gotthun fuhrt ein Dienstsiegel. Das Dienstsiegel zeigt das Wappenbild
des Landesteils Mecklenburg, einem hersehenden Stierkopf mit abgerissenem
Halsfell und Krone und der Umschrift GEMEINDE GOTTHUN.

§ 2

Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner

(1) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister beruft durch Offentliche
Bekanntmachung eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner der
Gemeinde ein.

(2) Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammlung in Selbstverwal-
tungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretungssitzung behandelt werden
mussen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden.

(3) Bei wichtigen Planungen und Vorhaben, die von der Gemeinde oder auf ihrem
Gebiet von einem Zweckverband durchgefuhrt werden, sollen die Einwohnerinnen
und Einwohner mdglichst frihzeitig Uber die Grundlagen, Ziele und Auswirkungen,
wenn nicht anders, in einer Einwohnerversammlung oder durch Information im
Bekanntmachungsblatt unterrichtet werden.

Soweit Planungen bedeutsame Investitionen oder InvestitionsfordermalRnahmen
betreffen, sind die beabsichtigte Finanzierung und die mdglichen Folgen des
Vorhabens fur die Steuern, Beitrage und Hebesatze der Gemeinde darzustellen. Den
Einwohnerinnen und Einwohnern ist Gelegenheit zur AuRerung auch im Rahmen der
Fragestunde zu geben.

(4) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister ist verpflichtet, im offentlichen Teil
der Sitzung der Gemeindevertretung Uber wichtige Gemeindeangelegenheiten zu
berichten.
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(5) Die Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben,
erhalten die Moglichkeit, in einer Fragestunde im Offentlichen Teil der
Gemeindevertretungssitzung Fragen an alle Mitglieder der Gemeindevertretung
sowie die Burgermeisterin oder den Burgermeister zu stellen und Vorschlage oder
Anregungen zu unterbreiten. Die Fragen, Vorschlage und Anregungen durfen sich
dabei nicht auf Beratungsgegenstande der nachfolgenden Sitzung der
Gemeindevertretung beziehen. Uber Ausnahmen entscheidet die
Gemeindevertretung. Fur die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten
vorzusehen. In den Fallen nach Absatz 3 kann sich diese bei Bedarf auf 45 Minuten
erhohen.

§3

Gemeindevertretung
(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind offentlich.
(2) Die Offentlichkeit ist grundsatzlich in folgenden Fallen ausgeschlossen:

1. einzelne Personalangelegenheiten aul3er Wahlen und Abberufungen
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner
3. Grundstlucksgeschafte.

Sollten keine Uberwiegenden Belange des offentlichen Wohls oder berechtigte
Interessen Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-3 in
offentlicher Sitzung zu behandeln.

(3) Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung sollen spatestens 10
Arbeitstage vor der Sitzung bei der Burgermeisterin oder dem Burgermeister
eingereicht werden. Mundliche Anfragen wahrend der Gemeindevertretungssitzung
sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet werden, spatestens
innerhalb  von vierzehn Tagen schriftich  beantwortet werden. Die
Einwohnerfragestunde steht den Mitgliedern der Gemeindevertretung flir ihre
Anfragen nicht zur Verfugung.

§4
Ausschusse
(1) Ein Hauptausschuss wird nicht gebildet.
(2) Der Finanzausschuss setzt sich aus zwei Mitgliedern der Gemeindevertretung
und einer sachkundigen Einwohnerin oder einem sachkundigen Einwohner

Zusammen.

(3) Der Rechnungsprufungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern der
Gemeindevertretung zusammen.

(4) Die Besetzung der Ausschisse erfolgt nach dem Zuteilungs- und
Benennungsverfahren. Das Nahere regelt die Geschaftsordnung.
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(5) Folgende Ausschusse werden gemafl § 36 KV M-V gebildet:

Name: Aufgabengebiet

Finanzausschuss Finanz- und Haushaltswesen, Steuern,
Gebluhren, Beitrage und sonstige Abgaben,
Begleitung der Haushaltsfiihrung der Gemeinde

Rechnungsprufungs- Prifung der jahrlichen Haushaltsrechnung
ausschuss

Neben diesen Ausschussen konnen nach Bedarf weitere zeitweilige Ausschusse
gebildet werden.

(6) Die Sitzungen der Ausschusse sind nicht 6ffentlich.

(7) Mitglieder der Gemeindevertretung, die keiner Fraktion angehoren oder sich
keiner Zahlgemeinschaft angeschlossen haben, haben das Rede- und Antragsrecht
in einem beratenden Ausschuss ihrer Wahl. Diese Wahlentscheidung ist am Anfang
der Wahlperiode der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung anzuzeigen.

§5

Blrgermeisterin oder Blirgermeister / Stellvertreterinnen oder Stellvertreter

(1) Die Blrgermeisterin oder der Burgermeister trifft Entscheidungen unterhalb der
folgenden Wertgrenzen, wobei fur die Wertgrenzen die Nettobetrage maligeblich
sind:

1. bei Abschluss von Vertragen, die auf eine einmalige Leistung bis zu einer
Hohe von 5.000,- € gerichtet sind sowie bei Vertragen uUber wiederkehrende
Leistungen bis zu einer Héhe von 500,- € pro Monat,

2. Uber UberplanmalRige sowie uber aullerplanmalige Ausgaben der
betreffenden Haushaltsstelle bis zu einer Héhe von 1.500,- €; dies qilt
entsprechend fur Verpflichtungsermachtigungen,

3. bei Veraulerung, Erwerb oder Belastungen von Grundsticken und

grundstucksgleichen Rechten bis zu einer Hohe von 500,- €,

bei Hingabe von Darlehen bis zu einer Héhe von 10.000,- €,

bei Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes bis zu einer

Hohe von 5.000,- €.

6. bei unentgeltlichen Verfugungen uber gemeindliches Vermogen, deren Wert
unterhalb von 100,- € je Einzelfall liegt,

7. bei Abschluss von Burgschafts- und Gewahrsvertragen, bei der Bestellung
von Sicherheiten sowie bei wirtschaftlich gleich zu achtenden
Rechtsgeschaften bis zu einer Héhe von 5.000,- €,

8. Genehmigung von Vertragen der Gemeinde mit Mitgliedern der
Gemeindevertretung, der Ausschisse, mit leitenden Bediensteten der
Verwaltung sowie von Vertrage mit naturlichen und juristischen Personen oder
Vereinigungen, die die vorgenannten Personen vertreten, bis zu einer Hohe
von 5.000,- €, bei wiederkehrenden Leistungen bis zu einer Héhe von 500,- €.
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(2) Die Gemeindevertretung ist laufend Uber die Entscheidungen im Sinne des Abs. 1
zu unterrichten.

(3) Verpflichtungserklarungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze in Hohe von
5.000,- € (netto) bzw. bei wiederkehrenden Verpflichtungen bis zu einer Wertgrenze
in Hohe von 500,- € (netto) kdnnen von der Burgermeisterin oder vom Blrgermeister
allein bzw. durch eine oder einen von ihr oder ihm beauftragte bedienstete Person
des Amtes in einfacher Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklarungen gegenuber
einem Gericht liegt diese Wertgrenze bei 5.000,- € (netto).

(4) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister entscheidet Gber die Annahme oder
Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ahnliche Zuwendungen unterhalb einer
Wertgrenze in Hohe von 100,- € je Einzelfall.

(5) Sie oder er ist zustandig, wenn das Vorkaufsrecht (§§ 24 ff. BauGB) nicht
ausgeubt werden soll. Die Burgermeisterin oder der Burgermeister entscheidet Gber:

1. die nachbargemeindliche Abstimmung im Sinne des § 2 Abs. 2 BauGB bei
Vorhaben von untergeordneter stadtebaulicher Bedeutung,

2. das Einvernehmen nach § 14 Abs. 2 BauGB (Ausnahme von der

Veranderungssperre),

das Einvernehmen nach § 22 Abs. 5 BauGB (Teilungsgenehmigung in

Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion),

das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben),

die Genehmigungen nach § 144 Abs. 1 und 2 BauGB,

die Genehmigung nach § 173 Abs. 1 BauGB,

die Anordnung von MalRnahmen nach § 176 Abs. 1, § 177 Abs. 1, § 178 und

§179 Abs. 1 BauGB.

w

No ok

(6) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister hat zwei Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter. Sie werden aus der Mitte der Gemeindevertretung gewahlt.

§6

Entschadigungen

(1) Die Burgermeisterin oder der Burgermeister erhalt eine monatliche
Aufwandsentschadigung in Hohe von 840,- €. Eine Weiterzahlung erfolgt im
Krankheitsfall und auch bei urlaubsbedingter Abwesenheit, soweit diese zu
vertretenden Zeiten zusammenhangend nicht uber 3 Monate hinausgehen.

(2) Die erste stellvertretende Person der ehrenamtlichen Burgermeisterin oder des
ehrenamtlichen Blrgermeisters erhalt eine monatliche Aufwandsentschadigung in
Hohe wvon 168,- €, die zweite  Stellvertretung eine  monatliche
Aufwandsentschadigung in Hohe von 84,- €.

Sollte bei Verhinderung der Burgermeisterin oder des Burgermeisters ein konkretes
Dienstgeschaft vorgenommen werden, erhalten diese Personen fur die
Stellvertretung ein Dreildigstel der Burgermeisterentschadigung nach Abs. 1, wenn es
sich nicht um eine Sitzung handelt. Nach drei Monaten Vertretung erhalt die
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stellvertretende Person die volle Aufwandsentschadigung nach Abs. 1. Damit
entfallen Aufwandsentschadigungen fur die Stellvertretung und das Sitzungsgeld.
Amtiert eine stellvertretende Person, weil die gewahlte Burgermeisterin oder der
gewahlte Blrgermeister ausgeschieden ist, steht ihr oder ihm die
Aufwandsentschadigung nach Absatz 1 zu.

(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, die keine funktionsbezogene
Aufwandsentschadigung nach den Absatzen 1, 2 oder 5 erhalten, erhalten einen
monatlichen Sockelbetrag in Hoéhe von 10,- €. Alle Mitglieder der
Gemeindevertretung  erhalten fur die Teilnahme an  Sitzungen der
Gemeindevertretung, ihrer Ausschisse und der Fraktionen ein Sitzungsgeld in Hohe
von 40,- €. Vorstehender Satz gilt auch fur die sachkundigen Einwohnerinnen und
Einwohner bei Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses, in den sie gewahlt worden
sind, und bei Teilnahme an Sitzungen der Fraktion, die sich mit der
Sitzungsvorbereitung und -nachbereitung dieser Ausschusssitzungen befasst.

Ausschussvorsitzende erhalten fur jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein
Sitzungsgeld in Hohe von 60,- €.

(4) Pro Tag darf nur ein Sitzungsgeld gewahrt werden.

(5) Die oder der Vorsitzende einer Fraktion erhalt eine monatliche
Aufwandsentschadigung in Héhe von 60,- €.

§7

Offentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen sowie sonstige offentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die
durch Rechtsvorschriften vorgegeben sind, werden durch Abdruck im amtlichen
Bekanntmachungsblatt des Amtes, dem ,Muritz-Anzeiger® o6ffentlich bekannt
gemacht. Die Bekanntmachung und Verkindung sind bewirkt mit Ablauf des
Erscheinungstages.

Die zusatzlichen Internetbekanntmachungen nach den Vorschriften des BauGB
erfolgen Uber die Internetseite www.amt-roebel-mueritz.de.

(2) Das Bekanntmachungsblatt des Amtes erscheint 14-tagig und wird kostenlos an
alle Haushalte im Amtsgebiet Robel-Muritz verteilt. Druckexemplare liegen zusatzlich
im Rathaus der Stadt Rébel/Muritz, Marktplatz 1, zur kostenlosen Mithahme aus oder
konnen kostenpflichtig einzeln oder im Abonnement beim Herausgeber, der LINUS
WITTICH Medien KG, Robeler Strale 9, 17209 Sietow oder per E-Mail unter
info@wittich-sietow.de bezogen werden.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Planen und Verzeichnissen ist
in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist betragt einen Monat,
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung
sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(4) Vereinfachte Bekanntmachungen und Wahlbekanntmachungen erfolgen durch
Aushang an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde und durch Auslegung im
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Rathaus der Stadt Robel/Muritz, Marktplatz 1, 17207 Robel/Muritz.  Die
Bekanntmachungstafel der Gemeinde Gotthun befindet sich auf dem Grundstick
DorfstralRe 5.

(5) Ist die offentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der Form
des Absatzes 1 infolge hoherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse
nicht maoglich, so ist diese durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der
Gemeinde zu veroffentlichen. Die Aushangfrist betragt 14 Tage. In diesen Fallen ist
die Bekanntmachung in der Form nach Absatz 1 unverzlglich nachzuholen, sofern
sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

(6) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschisse
werden durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde o&ffentlich
bekannt gemacht.

(7) Die Niederschriften uber den offentlichen Teil der Gemeindevertretungssitzungen
sind Uber die Internetseite www. amt-roebel-mueritz.de. einzusehen.

§8
Inkrafttreten
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 14. Juli 2014, die zuletzt durch die
1. Anderungssatzung vom 21. Oktober 2019 geéndert worden ist, auRer Kraft.

Gotthun,

Johannes Saathoff - Siegel -
Blrgermeister



	Vorlage
	Anlage  1 Neue Hauptsatzung Gotthun
	Anlage  2 Muster StGt einer Hauptsatzung für amtsangehörige Gemeinden
	Anlage  3 geänderte neue Hauptsatzung Gotthun
	Anlage  4 Endfassung neue Hauptsatzung Gotthun (Stand_ 17.07.2024)

